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4Stellungen. Ihnen allen ist gemeinsam, daß der Verdacht 
einer Straftat auf Tatsachen beruhen muß, die Schlußfolge
rungen auf die mögliche Verletzung eines Straftatbestandes 
ermöglichen müssen.
So richtig diese theoretische Grundaussage Ober den Ver- 
dachtsbegrif f ist, sie reicht nach unseren Feststellungen 
nicht aus, die Untersuchungspraxis einheitlich zu orientie
ren, denn irgend welche Tatsachen., von denen die Vermutung' oder 
Annahme des Vorliegens einer Straftat abgeleitet werden kann, 
sind bei jeder beliebigen Ausgangssitustion gegeben.
Nach unseren Erfahrungen und den im Forschungsprozeß getrof
fenen Feststellungen ist jedoch die den Bedingungen der Unter
suchungspraxis entsprechende genauere inhaltliche Ausfüllung 
des Begriffs des Straftatverdachts eine wichtige Bedingung 
für die Erhöhung des orientierenden Gehalts dieser strafver- 
fahrensrecht liehen Kategorie im Zusammenhang mit der Einlei
tung des Ermittlungsverfahrens . In V e r e r u n g  der von 
uns getroffenen Feststellungen und aufffaufend auf den bereits 
vorliegenden wissenschaftlichen Erk̂ ijjlt nissen muß diese in
haltliche Ausfüllung des Str#ftatverdachtsbegriffs zumindest 
erfolgen im Hinblick auf

V
1. die objektiven Grundlagen des Straftatverdachts .

Oeder St reftatverdacht muß eine reale Grundlage besitzen.
Es müssen überprüfte Informationen bekannt sein, die ein 
objektives Geschehen betreffen, was strafrechtliche Relevanz 
begründen kann. Informationen, die ausschließlich die Ent
schlußfassung bestimmter Personen zur Durchführung von 
Straftaten betreffen, können den Verdacht des Vorliegens 
einer Straftat in der Regel nicht begründen. Auch Selbst
bezichtigungen ohne realen Hintergrund oder nicht über
prüfte Behauptungen begründen grundsätzlich keinen Straf— 
tatverdacht.
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